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V. Handeln der Verwaltung

Beantworten Sie folgende Fragen:

a. Wieso bedarf es überhaupt festgelegter Rechtssatzformen –
warum kann der hoheitlich agierende Staat nicht einfach 
irgendwie handeln?

b. Welche Rechtssatzformen der Hoheitsverwaltung kennen 
Sie?

c. Über diese Rechtssatzformen hinausgehend, wie kann die 
Verwaltung im Bereich der Hoheitsverwaltung noch handeln?

d. Kann der einfache Gesetzgeber neue Rechtssatzformen 
schaffen?
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V. Handeln der Verwaltung

Verkehrsministerin Doris Bures hat die Verordnung über die 
Ökologisierung der Lkw-Maut unterzeichnet. Damit werden die 
neuen, auf den Schadstoffausstoß abgestimmten Mauttarife für 
Lkws ab 1. Jänner 2010 in Kraft treten. Wie die Ministerin betonte, 
schaffen die neuen Mauttarife einen Anreiz, alte Lkws durch 
schadstoffärmere zu ersetzen. Lkws mit geringerem 
Schadstoffausstoß zahlen ab kommenden Jahr 10 bzw. 4 Prozent 
weniger, die mit dem höchsten Schadstoffausstoß 10 Prozent 
mehr.
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V. Handeln der Verwaltung

Beantworten Sie folgende Fragen:

a. Handelt es sich bei der Verordnung über die Ökologisierung 
der Lkw-Maut um eine individuelle oder eine generelle 
normative Anordnung?

b. Die Bundesministerin als Verwaltungsbehörden wird durch 
das Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 ermächtigt, generelle 
Rechtsakte in Form von Verordnungen zu erlassen, also 
Gesetzgebung im materiellen Sinn auszuüben. Welches 
Prinzip wird dadurch durchbrochen?

c. Nennen Sie die Bestimmung der Bundesverfassung, welche 
Verwaltungsbehörden allgemein zur Erlassung von 
„Gesetzen im materiellen Sinn“ ermächtigt!
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V. Handeln der Verwaltung

Beantworten Sie folgende Fragen:

d. Wie lautet der terminus technicus für solche von den 
Verwaltungsbehörden aufgrund der Gesetze erlassenen 
Verordnungen?

e. Wo stehen Durchführungsverordnungen im 
Stufenbau der Rechtsordnung?

f. Welche zweite Art der Verordnung kennen Sie 
neben der Durchführungsverordnung noch?

g. Die selbständigen Verordnungen lassen sich 
ihrerseits in 3 Gruppen unterteilen. Welche sind 
das? Nennen Sie jeweils ein Beispiel!
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V. Handeln der Verwaltung

Die Bundesministerin macht die Verordnung im BGBl II kund.
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V. Handeln der Verwaltung

Beantworten Sie folgende Fragen:
h. Regelt die Bundesverfassung das Verordnungs-

erlassungsverfahren?

i. Inwieweit ist das AVG auf die Erlassung von Verordnungen 
anwendbar?

j. Nach dem Rechtsstaatsprinzip müssen Rechtsnormen 
kundgemacht werden. Wer regelt wie Verordnungen 
kundzumachen sind?

k. Angenommen die Verordnung wurde fehlerhaft kundgemacht. 
Ist sie trotzdem anwendbar?

l. Was wäre wenn die Bundesministerin die VO überhaupt nicht 
kundgemacht hätte?
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V. Handeln der Verwaltung

A suchte für sein Grundstück um eine Baubewilligung nach der 
Oö. Bauordnung an. Kurz darauf wird ihm von der zuständigen 
Behörde erster Instanz, der Bürgermeister im eigenen 
Wirkungsbereich der Gemeinde, nach einem Bauverfahren die 
Bewilligung erteilt.
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V. Handeln der Verwaltung

Beantworten Sie folgende Fragen:

a. In welcher Rechtssatzform hat die Behörde die Bewilligung 
zu erteilen?

b. Je nach Inhalt kann man drei verschieden Arten von 
Bescheiden unterscheiden. Nennen Sie diese! Zu welcher 
Kategorie zählt die Baubewilligung?

c. Handelt es sich bei der Baubewilligung um einen 
materiellrechtlichen oder einen verfahrenrechtlichen 
Bescheid?
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V. Handeln der Verwaltung

Beantworten Sie folgende Fragen:

d. Der Bescheid steht am Ende eines Verwaltungsverfahrens. 
Welches Gesetz regelt das Verfahren zur Erlassung von 
Bescheiden?

e. Was wäre wenn nicht der Bürgermeister sondern der Portier 
des Gemeindeamtes den Bescheid für den Bürgermeister 
ausgestellt hätte?
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V. Handeln der Verwaltung

Der Unabhängige Verwaltungssenat hat Beschwerden von Asylwerbern, 
die Anfang 2008 von Kärnten nach Traiskirchen überstellt wurden, als 
unzulässig zurückgewiesen. Der UVS meinte, bei dieser Aktion sei keine 
Befehls- und Zwangsgewalt ausgeübt worden, die Asylwerber hätten 
freiwillig daran teilgenommen. Am 2. Juli 2009 entschied der VfGH, dass 
die Entscheidung des UVS Kärnten verfassungswidrig ist und hob den 
Bescheid den Bescheid des UVS-Kärnten auf. Laut VfGH spricht gegen 
die Annahme der Freiwilligkeit durch den UVS der Umstand, dass die 
Behörde sowohl den Termin für die Verbringung der Beschwerdeführer 
festgelegt als auch die Sicherheitsorgane zur Assistenzleistung 
angefordert hat. Dass die anwesenden Polizisten nicht an der 
Verbringung der Tschetschenen mitgewirkt hätten, ändere nichts am 
Vorliegen unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehlsgewalt, zumal 
es sich bei den Betroffenen um Asylwerber handle, bei denen gerade 
durch die Anwesenheit uniformierter Sicherheitsorgane der Eindruck 
einer Befolgungspflicht ausgelöst werde, so die Begründung des VfGH.
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V. Handeln der Verwaltung

Beantworten Sie folgende Fragen:

a. Was ist unter einer Maßnahme zu verstehen?

b. Die betroffenen Asylwerber, die Anfang 2008 von Kärnten 
nach Traiskirchen überstellt wurden, haben sich darüber 
beim UVS Kärnten beschwert. Wie nennt man das von den 
Asylwerbern eingebrachte Rechtsmittel? Nennen Sie die 
Rechtsgrundlagen!
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V. Handeln der Verwaltung

Ordnen Sie nachstehendes Verwaltungshandeln den
Kategorien Bescheid, Verordnung und Maßnahme zu!

Der Gemeinderat legt fest, 
dass am Ortplatz wegen 
Lärmbelästigung ein 
Alkoholverbot herrscht. 

MaßnahmeVerordnungBescheid
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genehmigt die geplante 
Betriebsanlage des A.  
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